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Teil A 
Einleitung

Die Dissertation untersucht die Funktionsweise der spanischen und 
deutschen Personenstandsregister und die Rolle des Standesamtes bei 
der Durchsetzung des materiellen Familien- und Personenstandsrechts. 
Dementsprechend beginnt sie mit einer Würdigung des Personenstands-
rechts. Daran schließen Ausführungen zum aktuellen Forschungsstand 
im Bereich des Personenstandsrechts sowie zum Ziel dieser Arbeit an. 
Zuletzt werden dann der im Rahmen dieser Untersuchung verwendete 
Forschungsansatz und die verfügbaren Hilfsmittel erörtert sowie ein 
Überblick über den Aufbau der Untersuchung gegeben.

I. Bedeutung des Personenstandsrechts

Das Personenstandsrecht hat sowohl in Deutschland als auch in Spanien 
die Aufgabe, den Personenstand eines Menschen zu Beweiszwecken 
festzuhalten.1 Die Personenstandsregister haben also eine Beweisfunk-
tion. Um diese zu erfüllen, müssen sich die formellen personenstands-
rechtlichen Beurkundungsregeln spiegelbildlich an dem sich aus dem 
materiellen Recht ergebenden Beurkundungsinhalt orientieren.2 Eine 
Änderung der materiellen Vorschriften ist also ohne eine Änderung der 
formellen Vorschriften nicht umsetzbar. Aus diesem Grund muss sich 
das Personenstandsrecht genauso wie das Familienrecht den fortschrei-

1 Siehe dazu unter B.II.
2 Berkl, Personenstandsrecht, Rn. 14; siehe beispielsweise zum Anpassungsbedarf des deutschen 
Personenstandsrechts nach der Einführung der »Ehe für Alle«: Bundestag, Heute im Bundestag – hib 
507/2017.
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tenden gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Veränderungen 
unserer Lebensumstände stetig anpassen.3

So stellt das Personenstandsrecht einen einzigartigen Schnittpunkt 
zwischen dem öffentlichen und dem bürgerlichen Recht dar. Während 
sich der Inhalt seiner Beurkundung aus dem Zivilrecht ergibt, ist die be-
urkundende Tätigkeit des Standesbeamten dem Verwaltungsrecht zuzu-
ordnen.4 Das Verwaltungsrecht befindet sich derzeit in einem Prozess 
der Digitalisierung, der auch die Führung der Personenstandsregister 
nicht ausgespart hat. Insbesondere haben beide Rechtsordnungen eine 
Identifikationsnummer eingeführt, die Gegenstand einiger Kontrover-
sen war.

Zudem gewinnt die Aufgabe des Standesamtes, den Personenstand zu 
beurkunden, vor dem Hintergrund steigender gesellschaftlicher Mobili-
tät an Bedeutung. 2021 immigrierten schätzungsweise 801.361 Personen 
nach Deutschland und 887.960 nach Spanien. Sie sind damit die einwan-
derungsstärksten Länder des Schengenraums.5 Im gleichen Zeitraum 
emigrierten schätzungsweise 458.574 Personen aus Deutschland und 
696.866 Personen aus Spanien.6 Aus diesem Grund gewinnt die Anerken-
nung personenstandsrechtlicher Urkunden zwischen Staaten, aber auch 
die verlässliche Identifizierung von Personen zunehmend an Bedeu-
tung.

Außerdem betrifft das Personenstandsrecht genauso wie das Fami-
lienrecht den Kern privater Lebensgestaltung. Die im Personenstandsre-
gister enthaltenen Beurkundungen berühren unter anderem die ge-
schlechtliche Identität, die sexuelle Orientierung sowie den Namen der 
Person, welche im deutschen Recht durch das allgemeine Persönlich-
keitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 1 GG besonderen Schutz er-

3 Zum Familienrecht: Dethloff, Familienrecht, § 1 Rn. 2; Schwab/Dutta, Familienrecht, § 1 Rn. 4; 
Corera Izu, Comentarios al nuevo modelo de Registro Civil, Introducción; Zum Personenstandsrecht: 
Prell, StAZ 2020, S. 227 (229); Ruiz de la Hermosa Gutiérrez, in: Campuzano Díaz/Diago Diago/Rodríguez  
Vázquez, De los retos a las oportunidades en el derecho de familia y sucesiones internacionales, 
S. 253 (258–259); Schmitz, StAZ 2008, S. 193 (193).
4 Berkl, Personenstandsrecht, Rn. 11.
5 Europäische Union, Eurostat, Einwanderung nach Alter und Geschlecht.
6 Europäische Union, Eurostat, Auswanderung nach Alter und Geschlecht.
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fahren.7 Die Personenstandsregister spielen damit eine zentrale Rolle 
für die durch die Verfassung geschützte Identität.8 Zudem wirken sie 
identitätsstiftend.9 Aus diesem Grund kann es ein verfassungsrechtli-
ches Problem darstellen, wenn der Personenstand nicht oder nicht rich-
tig erfasst ist. Von diesem Problem sind aufgrund historischer, gesell-
schaftlicher und rechtlicher Umstände vor allem Personen aus der 
LGBTQ+ Community10 betroffen.11

Des Weiteren enthalten die Personenstandsregister personenbezo-
gene Daten, weshalb sich das Personenstandsrecht auch mit daten-
schutzrechtlichen Fragen konfrontiert sieht. Vor dem Hintergrund der 
Digitalisierung der Verwaltung erlangt das Personenstandsrecht auch 
durch das Spannungsverhältnis von Privatsphäre und Publizität neue 
Bedeutung.

II. Aktueller Forschungsstand

Das Personenstandsrecht erfährt aus diesen Gründen national wie inter-
national Aufmerksamkeit. Am 7. Dezember 2022 veröffentlicht etwa die 
Europäische Kommission den sogenannten Parenthood Proposal.12 Die-
ser hat die Anerkennung von Entscheidungen und sonstigen behördli-
chen Dokumenten in familienrechtlichen Angelegenheiten zum Gegen-
stand.13 Und auch die Haager Konferenz beschäftigte sich bereits mit der 
Frage der grenzüberschreitenden Anerkennung der Elternschaft.14 Im 

7 Lang, in: Epping/Hillgruber, BeckOK Grundgesetz, Art. 2, Rn. 84–89; Rn. 105.
8 Bestätigt durch: BVerfG, Beschluss v. 10. 10. 2017 – 1 BvR 2019/16, NJW, S. 3634, Rn. 42–42a. Siehe 
dazu vertiefend: Kieck, Der Schutz individueller Identität als verfassungsrechtliche Aufgabe.
9 Boll, Kritische Justiz 2015, S. 421 (421); Gete-Alonso y Calera, Revista de Derecho Civil 2018 Nr. 1, S. 1 
(33–43).
10 Siehe zum Begriff unter A.III.
11 Bundestag, Drucksache Nr. 18/6665, S. 1; Drucksache Nr. 20/0949.
12 Europäische Kommission, Parenthood Proposal.
13 Siehe dazu vertiefend: Budzikiewicz/Duden/Dutta et al., The Marburg Group’s comments on the 
European Commission’s Parenthood Proposal; Carpaneto, TEuLF 2024 Nr. 1, S. 34; Quiñones Escámez, 
REDI 2024 Nr. 2, S. 175.
14 HCCH, Parentage/Surrogacy Experts’ Group: Final Report »The feasibility of one or more private 
international law instruments on legal parentage«, S. 8.
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Jahr 2022 brachte die UN zudem einen Leitfaden zur Führung von Perso-
nenstandsregistern heraus.15

Darüber hinaus wurden sowohl das spanische als auch das deutsche 
Personenstandsrecht in den letzten Jahren reformiert. Mit dem Ley 
20/2011 nahm Spanien eine grundlegende Reform seines Personen-
standsregisters vor, welches nun ein Register des 21. Jahrhunderts sein 
soll. Das deutsche Personenstandsrecht hat demgegenüber mit dem 2009 
in Kraft getretenen Personenstandsreformgesetz einen Schritt in Rich-
tung Digitalisierung gemacht.16

Trotz der Bedeutung des Themas und der jüngsten rechtlichen Ände-
rungen gibt es keine deutschsprachigen Dissertationen im Bereich des 
Personenstandsrechts. Jedoch gibt es eine Dissertation in spanischer 
Sprache, die sich mit dem spanischen Personenstandsregister vor der 
Reform befasst.17 Zudem existieren Veröffentlichungen einiger Studien
abschlussarbeiten über das (spanische) Standesamt.18 Schließlich gibt es 
im Bereich der Rechtsvergleichung deutschsprachige Dissertationen, 
die sich mit dem spanischen Familienrecht beschäftigen.19

III. Ziel der Untersuchung

Die Dissertation soll einen Einblick in die Arbeitsweise der Personen-
standsregister aus deutscher und spanischer Perspektive geben. Sie soll 
untersuchen, inwiefern sich eine gemeinsame Rechtsdogmatik im deut-
schen und spanischen Personenstandsrecht erkennen lässt.

Außerdem sieht sich das Personenstandsrecht derzeit mit vier Heraus
forderungen konfrontiert. Daher soll die Dissertation aufzeigen, wie die 

15 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Handbook on Civil Registration, Vital 
Statistics and Identity Management Systems.
16 Garrido Chamorro, El Notario del Siglo XXI 2020 Nr. 91, S. 74; López Sánchez, Derecho Privado y 
Constitución 2011 Nr. 25, S. 261 (306); Linacero de la Fuente, Foro 2021 Nr. 1, S. 71 (73).
17 Martínez Atienza, Tratamiento doctrinal, normativo y registral sistematizado de la Ley de del Reg-
lamento del Registro Civil.
18 Fröhlich, Der Beruf des Standesbeamten. Befragung und kritische Analyse; Trapero Ruiz, El regis-
tro civil en españa Iter Histórico.
19 Messer, Spanisches Abstammungsrecht; Spaethe, Spaniens Abstammungsrecht in Geschichte und 
Gegenwart; Velte, Die postmortale Befruchtung im deutschen und spanischen Recht.
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beiden Rechtsordnungen die Herausforderungen der Digitalisierung, 
Internationalisierung sowie den Schutz von Daten und Minderheiten 
meistern. Des Weiteren soll untersucht werden, ob das spanische Recht 
Regelungen enthält, deren Einführung in Deutschland vorteilhaft wäre.

Aus diesem Grund ist die erste Forschungsfrage dieser Dissertation, 
welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten das spanische und 
das deutsche Personenstandsregister in Führung, Form und Struktur 
aufweisen. Dabei soll die Herausforderung der Digitalisierung beson-
dere Beachtung finden.

Die zweite Forschungsfrage ist, wie das Standesamt Fälle mit Aus-
landsbezug behandelt. Dazu gehört zunächst die Frage, wie die Anerken-
nung ausländischer statusrechtlicher Urkunden im deutschen und spa-
nischen Recht funktioniert. In diesem Zusammenhang soll das Phäno-
men der ungeklärten Identität (als tradierter Status) untersucht werden. 
Darüber hinaus soll beantwortet werden, ob die gegenseitige Anerken-
nung personenstandsrechtlicher Urkunden vor dem Hintergrund be-
stehender Gemeinsamkeiten und Unterschiede der spanischen und der 
deutschen Rechtsordnung gerechtfertigt sein kann.

Die dritte Forschungsfrage dieser Untersuchung ist, wie das Perso-
nenstandsrecht in den beiden Rechtsordnungen private Geheimhal-
tungsinteressen und das öffentliche Interesse an Publizität in Ausgleich 
bringt. Die Untersuchung soll zeigen, wie datenschutzrechtliche Belange 
gerade im Angesicht fortschreitender Digitalisierung im Personen-
standsrecht Beachtung finden.

Die vierte Forschungsfrage ist, wie das Standesamt Fälle mit Bezug zu 
Personen aus der LGBTQ+ Community im Personenregister erfasst. Da-
mit ist die Behandlung von Personenstandsfällen gemeint, die lesbische, 
schwule, transsexuelle, bisexuelle und intersexuelle Personen betref-
fen. Insoweit hat der spanische Gesetzgeber den Begriff »LGBTI« in Art. 1 
Abs. 1 Ley 4/2023 legaldefiniert. Im Deutschen ist auch der synonym ver-
wendete Begriff »LSBTQ« verbreitet.20 Und auch der Begriff »LGBTQIA+« 
findet immer häufiger Verwendung. Wie auch die zuvor genannten Be-
griffe ist dieser ein Adjektiv und ein Akronym. Er steht für die engli-

20 Sauer, LSBTIQ-Lexikon, LSBTIQ/LGBTIQ.
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schen Bezeichnungen »Lesbian«, »Gay«, »Trans«, »Queer«, »Intersexual« 
und »Asexual«, wobei das »+« am Ende verdeutlichen soll, dass es sich 
um ein nicht abschließendes Spektrum handelt.21 Im Einzelnen soll die 
Dissertation untersuchen, welche Rechtsordnung diese Fälle für die be-
troffenen Personen vorteilhafter regelt. Dabei sollen die Eintragung 
gleichgeschlechtlicher Eltern in die Geburtsurkunde sowie die Ände-
rung des Vornamens, des Familiennamens und des Geschlechtseintrags 
den Schwerpunkt bilden.

Basierend auf dem Ergebnis dieser Untersuchung soll dann die Frage 
Beantwortung finden, inwieweit die gegenseitige Anerkennung von Ur-
kunden zwischen Deutschland und Spanien gerechtfertigt wäre.

Zuletzt soll sich die Untersuchung der Diskussion einer Rechtsüber-
nahme widmen. Ist das spanische Recht in bestimmten Punkten geeig-
net, um als Modell für die Weiterentwicklung des deutschen Personen-
standsrechts zu dienen?

Ziel dieser Dissertation ist es angesichts der Vielzahl der behandelten 
Fragestellungen jedoch nicht, eine Antwort auf jede Detailfrage zu ge-
ben. Nachdem der Themenkomplex schon im Ausgangspunkt sehr weit 
ist, stehen die Grundsätze und großen Linien im Vordergrund. Weitge-
hend außer Acht bleiben müssen unter anderem die jeder Eintragung in 
das jeweilige Register zugrunde liegenden materiellrechtlichen Gege-
benheiten. Insoweit fokussiert sich die Untersuchung auf die formellen 
Aspekte einer Eintragung unter Ausschluss einer vertieften Darstellung 
etwaiger materiell-rechtlicher Fragestellungen.

IV. Methodik

Das Personenstandsrecht ist sowohl in Deutschland als auch in Spanien 
durch nationales Recht geregelt. Eine Rechtsvereinheitlichung auf euro-
päischer Ebene oder durch bilaterale Abkommen ist bisher nur punktu-

21 Eine genaue Aufschlüsselung des Begriffs findet sich in: Köller, Queergestreift.
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